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BUNDESGERICHTSHOF 
 

BESCHLUSS 

4 StR 124/23 
 

vom 

22. Mai 2023 

in der Strafsache 

gegen 

 

 

 

 
 

 

 

 

wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern u.a. 
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Der 4. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat auf Antrag des Generalbundesan-

walts und nach Anhörung des Beschwerdeführers am 22. Mai 2023 gemäß § 349 

Abs. 2 und 4, § 354 Abs. 1 analog StPO beschlossen: 

 

Auf die Revision des Angeklagten wird das Urteil des Landgerichts 

Bielefeld vom 12. Dezember 2022 im Schuldspruch dahin ab-

geändert und klarstellend neu gefasst, dass der Angeklagte des 

schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit 

sexueller Nötigung und mit Herstellung kinderpornographischer 

Inhalte sowie der Drittbesitzverschaffung kinderpornographischer 

Schriften in zwei Fällen schuldig ist. 

Die weiter gehende Revision wird verworfen.  

Der Beschwerdeführer hat die Kosten des Rechtsmittels zu tra-

gen. 

 

 

Gründe: 

Das Landgericht hat den Angeklagten ‒ unter Freisprechung im Übrigen ‒ 

„wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Tateinheit mit sexueller 

Nötigung und mit Herstellung kinderpornographischer Inhalte sowie wegen Ver-

breitung kinderpornographischer Schriften“ zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 

zwei Jahren und drei Monaten verurteilt und eine Einziehungsentscheidung ge-

troffen.  

1 



- 3 - 

Die auf die Rüge der Verletzung formellen und materiellen Rechts ge-

stützte Revision des Angeklagten führt aus den Gründen der Antragsschrift des 

Generalbundesanwalts zu der aus der Entscheidungsformel ersichtlichen Ände-

rung und Klarstellung des Schuldspruchs. Der Angeklagte ist in den Fällen II.1. 

und 2. der Urteilsgründe jeweils der Drittbesitzverschaffung und nicht der Ver-

breitung kinderpornographischer Schriften schuldig; weiterhin hat das Landge-

richt zutreffend angenommen, dass die beiden Taten im Verhältnis der Tatmehr-

heit (§ 53 StGB) zueinander stehen, und hat das Konkurrenzverhältnis in dem 

verkündeten Urteilstenor versehentlich nicht zum Ausdruck gebracht. Im Übrigen 

ist die Revision unbegründet im Sinne des § 349 Abs. 2 StPO. 

Ergänzend zur Antragsschrift bemerkt der Senat: 

Soweit das Landgericht in den Fällen II.1. und 2. der Urteilsgründe straf-

schärfend berücksichtigt hat, dass die kinderpornographischen Schriften ein tat-

sächliches und nicht nur ein wirklichkeitsnahes Geschehen zum Gegenstand hat-

ten, lässt dies nicht besorgen, dass das Landgericht dies losgelöst von den kon-

kreten Umständen strafschärfend berücksichtigt und damit gegen § 46 Abs. 3 

StGB verstoßen haben könnte (vgl. BGH, Urteil vom 11. Februar 1999 – 4 StR 

657/98, BGHSt 44, 361, 366 f.). Das Landgericht hat vielmehr erkennbar auf die 

Schwere der konkreten Rechtsgutsverletzung abgestellt, die es nicht nur in dem 

erheblichen Gewicht der in dem Video festgehaltenen sexuellen Handlung, son-

dern auch darin gesehen hat, dass dieses ein reales Geschehen unter Beteili-

gung zweier Kinder zeigte. Die von der Revision beanstandete strafschärfende 

Erwägung begegnet daher unter den hier gegebenen Umständen keinen durch-

greifenden rechtlichen Bedenken (vgl. BGH, Beschluss vom 11. März 2015  
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– 4 StR 570/14; Beschluss vom 17. Dezember 2008 – 2 StR 461/08, NStZ-RR 

2009, 103). 

 

Quentin Bartel Maatsch 

Scheuß Ri’inBGH Dr. Momsen-Pflanz 
ist wegen Urlaubs an der Un-
terschriftsleistung gehindert. 
 

Quentin 
 

 

Vorinstanz: 

Landgericht Bielefeld, 12.12.2022 - 04 KLs-566 Js 1711/21-25/22 

 


